Geschichte des Arbeitsrechts

1.)  Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg:

Nach der Rechtlosigkeit der Arbeitnehmer und der einseitig vom Unternehmer 

erlassenen Fabrikordnungen, entstanden erste Arbeitsschutzgesetze (ursprünglich aus militärischen Gründen).

1839 preußisches Regulativ über Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken,

1869 Gewerbeordnung (große Novelle 1891 mit Einführung der allgemeinen Gewerbeaufsicht), unter Bismarck Einführung der allgemeinen Sozialversicherung (Krankenvers. 1883, Unfallvers. 1884, Arbeitslosenvers. 1889), 

erste Gewerkschaften,

1873  erster Tarifvertrag (der Buchdrucker)

2.)  1918-1932: 

Das Arbeitsrecht im eigentlichen Sinn entstand, gekennzeichnet durch

- eigene Arbeitsgesetzgebung,

- arbeitsrechtliche Rechtsprechung,

- allgemeine Gewerkschaftsbewegung,

- 1920 Betriebsrätegesetz, 

- 1918 Tarifvertragsordnung, 

- Art. 159 der Weimarer Reichsverfassung
 Koalitionsrecht

3) Nationalsozialismus:  

Vernichtung des kollektiven ArbR,

statt Gewerkschaft: RAF, 
 Führerprinzip,

Arbeitsvertragsrecht z.T. sogar verbessert (1938-94 Arbeitszeitordnung),

1942 Mutter- und Jugendschutzgesetz

4)  nach dem II. Weltkrieg:

in DDR: 

1948/49: statt Betriebsrat betriebliche Gewerkschaftsleitung, insofern 

Stärkung der Betriebsleitung (quasi der Arbeitgeberseite)

Verbesserung des individuellen Arbeitsrechts (Kündigungsschutz, Urlaub, Mutterschutz), 1977 AGB-DDR, 

Entwicklung des aktuellen ArbR in BRD

